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 Veröffentlicht am 16.02.2011

Norm

EO §399

Verordnung (EG) Nr 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 32009R0469 Schutzzertifikatsverordnung

2009 Art4

Verordnung (EG) Nr 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 32009R0469 Schutzzertifikatsverordnung

2009 Art5

Rechtssatz

Das ergänzende Schutzzerti8kat ist zwar formell als eigenes Schutzrecht ausgestaltet, bezweckt aber lediglich eine

Verlängerung der Patentlaufzeit für bestimmte zulassungsp;ichtige Produkte. Insoweit kann die Aufhebung einer

wegen (drohender) Verletzung des Patents erlassenen einstweiligen Verfügung nicht allein schon deshalb begehrt

werden, weil das Patent abgelaufen ist.
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